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Geständnisse BeschuIdigter'wie jede andere Beschuldigten
aussage exakt zu prüfen und in der Beweisführung in 
Zusammenhang mit allen anderen Beweismitteln zu würdigen;

die Gesetzlichkeit des Vorgehens in der Beschuldigten
vernehmung und die Gewährleistung der Objektivität der 
Untersuchungsführung anhand der Ergebnisse der Beschul
digtenvernehmung sowie der gesamten Beweisführung ständig 
einer kritischen Bewertung zu unterziehen;

möglichst sämtliche objektiv gegebenen Erklärungsmög- 
lichkeiten für bisher nicht eindeutig geklärte Zusammen
hänge, insbesondere auch die vom Beschuldigten gegebenen 
Darstellungen zur Erklärung des objektiven strafrecht
lich relevanten Geschehens, in die fesupteilung des Ssch- 
Verhalts einzubeziehen und u.^a. in der Beschuldiaten-

y tVernehmung die zur endgültigem J<lörung erforderlichen In- 
formetionen zu gev/inner^8̂  ,

Entlastungs- und̂ , /ertßidigungsvorbringen des Beschul
digten nicht els^ctvjtzbehauptungen zurückzuweisen 
oder zu betrachten, solange nicht bewiesen ist, 
daß diese Aussagen unwahr sind;

alle für die strafprozessuale Beweisführung verwendeten 
Beweismittel dem Beschuldigten zur Stellungnahme vorzu
legen, um zu prüfen, ob die für die Beweisführung wesent
lichen Informationen durch Erklärungen des Beschuldigten 
widerlegt werden können.
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